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 Veröffentlicht am 25.03.1999

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §2 Abs1;

BewG 1955 §24 idF 1993/818;

BewG 1955 §30 Abs1;

Rechtssatz

Das Miteigentum an größeren Maschinen (im Beschwerdefall am Mähdrescher und der Rübenmaschine) und das

Ausnutzen von Synergiee=ekten spricht für sich allein noch nicht für eine gemeinsame Bewirtschaftung, diese

Tatsache spricht aber auch nicht gegen diese Annahme (Hinweis E 18.2.1999, 96/15/0054).
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